
 
 

 

Sachstandsmitteilung Nr.: 098 b/2026 Datum: 19.05.2026 

Beratungsart: ☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich 

 
Beratungsfolge 

Nr. Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1 x Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur 21.05.2026 

2  Bildungsausschuss  

3  Ausschuss für Umwelt und Verkehr  

4  Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen  

5 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit 

und Digitalisierung 
 

6  Hauptausschuss  

7  Stadtvertretung  

 
 nachrichtlich: Junger Rat 

 
Schluss- und Mitzeichnungen 

gez. Th. Haß gez. Hansen gez. Evers gez. Kemper 

Bürgermeister Büroleiterin Amtsleitung Sachbearbeitung 

 
1. TOP:  

 
Lehrschwimmbecken 
hier: Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  

 
 
2. Sachstandsmitteilung 
 
In der Anlage befindet sich die Anfrage des Bündnis 90/Die Grünen vom 18.05.2026. 
 
Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
Die Beauftragung des Dienstleisters erfolgte auf Basis einer Marktsondierung und unter Einhaltung 
der vergaberechtlichen Bestimmungen. Angesichts der hohen regulatorischen Anforderungen an 
den Betrieb von Schwimmstätten ist der Markt für qualifizierte Anbieter stark limitiert. Im Rahmen 
des Auswahlprozesses wurden folgende Alternativen geprüft: 
 

• Ein ortsansässiges Fachunternehmen für Schwimmbadbau wurde kontaktiert, erteilte jedoch 
aufgrund fehlender personeller Kapazitäten eine Absage. 

 
• Auf Anfrage wurden spezialisierte Dienstleister für Schwimmbadbetrieb zur Angebotsabgabe 

aufgefordert. Lediglich ein Anbieter gab ein Angebot ab. Das vorliegende Angebot belief sich 
auf ein jährliches Honorar von ca. 60.000 Euro für die notwendigen Grundleistungen. 
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• Seitens der Verwaltung wurden Gespräche mit ehemaligen Schwimmmeistern zwecks einer 
Übernahme der Aufgaben geführt, welche zu keiner Lösung führten.  

 
Die Verwaltung führte daraufhin direkte Gespräche mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke um die 
Option zu prüfen, die anfallenden Arbeiten durch das dort vorhandene Personal übernehmen zu 
lassen.  
Hierbei stelle sich heraus, dass sowohl für die Probenentnahme als auch für die vorgeschriebene 
Gestellung einer Badeaufsicht keine personellen Kapazitäten vorhanden sind. Das Personal ist 
durch die Betriebspflichten im Freibad vollständig gebunden. 
 
Die Entscheidung für den aktuellen Dienstleister ist somit das Ergebnis einer wirtschaftlichen 
Abwägung, da die Wettbewerbsangebote entweder nicht verfügbar oder finanziell nicht darstellbar 
waren. 
 
Durch die angestrebte Lösung entstehen der Stadt keine zusätzlichen Sach- und Personalkosten. 
Die Probenentnahme außerhalb der Arbeitszeiten der Hausmeister sowie die zu stellende 
Badeaufsicht wird vom Dienstleister vollständig und rechtssicher abgegolten. Im Gegenzug werden 
ausschließlich entsprechende Hallenkapazitäten zur Verfügung gestellt. 
Dieses wurde mit allen Nutzern bei einem gemeinsamen Treffen einvernehmlich kommuniziert.  
 
Die Nichtbenennung des Dienstleisters in der vorangegangenen Mitteilung beruhte auf einer rein 
redaktionellen Entscheidung. Es liegen keine rechtlichen oder sachlichen Gründe vor, die gegen 
eine Nennung sprechen.  
Der beauftragte Dienstleister ist die Käpten Krüger Kinderschwimmschule. 
 
 
Anlage -1- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.05.2026 
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Ende der Sachstandsmitteilung 




